
Sicherheitsdatenblatt 
Gemäß Verordnung (EG) 1907/2006  

  Seite 1/12 
  überarbeitet: 08.11.2024 
  Version 2.0 

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des 
Unternehmens 

 
1.1 Produktidentifikatoren 
 Produktname:    Dur Fix Härter 
 Stoffname:   Calciumchlorid 
 Produktnummer:  20003 
 INDEX-Nr.:   017-013-00-2 

REACH Nr.:   01-2119494219-28-XXXX 
CAS-Nr.:   10035-04-8 

 
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
Industrielle / gewerbliche Anwendung 
 

  

 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
 
 Hersteller/Lieferant 

BDT GmbH    Industriestraße 27   77656 Offenburg 
Tel.: +49 781 58688 
Fax: +49 781 58664 
info@bdt-dental.de 

 
1.4 Notrufnummer 
 +49 781 58688 
 
ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren  
 
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)  
Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung 
 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)  
Der Stoff ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet. 
Gefahrenpiktogramme 
 
 
 
 
 
 
GHS07 
 
Signalwort Achtung 
Gefahrenhinweise 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemisches  

:  Isoliermittel für Gipsoberflächen 
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H319    Verursacht schwere Augenreizung. 
Sicherheitshinweise 
P264    Nach Gebrauch gründlich waschen. 
P280    Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. 
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang 

behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene 
Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 

P337+P313  Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat 
einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen 
 

2.3 Sonstige Gefahren  

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
PBT: Nicht anwendbar. 
vPvB: Nicht anwendbar. 
Feststellung endokrinschädlicher Eigenschaften Nicht anwendbar. 

 
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
 
3.1 Stoffe  
 

Inhalststoffe Einstufung Konzentration 

Calciumchlorid-2-hydrat 

CAS-Nr. 10035-04-8 

EG-Nummer: 233-140-8 

Indexnummer: 017-013-00-2 

 90-100 % 

 

 
 
ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise Bei Bewußtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler 
Seitenlage. 

Nach Einatmen Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. 
Nach Einatmen von Produktstaub Frischluftzufuhr und Arzt 
konsultieren.. 

Nach Hautkontakt Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. 
Arzt konsultieren, wenn Reizung anhält. 

Nach Augenkontakt Augen bei geöffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter 
fließendem Wasser spülen und Arzt konsultieren. 
Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter 
fließendem Wasser spülen. Arzt konsultieren. 

Nach Verschlucken Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. 
 
Hinweise für den Arzt: 

Symptomatische Behandlung (Dekontamination, 
Vitalfunktionen), kein spezifisches Antidot bekannt. 

 
4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
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4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
  

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 
5.1 Löschmittel 

 
Geeignete Löschmittel 
Produkt ist nicht brennbar. 
Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
 
Ungeeignete Löschmittel: 
Für diesen Stoff/ dieses Gemisch existieren keine Löschmittel-Einschränkungen. 

 
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren  

Bei einem Brand kann freigesetzt werden: 
Chlorwasserstoff (HCl) 
Chlor 
Calciumoxid 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung Besondere Schutzausrüstung: 
Siehe unter Punkt 8. 
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. 
Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät tragen. 
 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
Staubbildung vermeiden. 
Für ausreichende Lüftung sorgen. 
Schutzausrüstung anlegen und ungeschützte Personen fernhalten. 
Staub nicht einatmen. 
 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 
Staub mit Wassersprühstrahl niederschlagen. 
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. 
Bei Freisetzung größerer Mengen zuständige Behörden informieren. 
 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
Mechanisch aufnehmen und Reste mit Wasser abspülen. Staubbildung vermeiden. In 
geeigneten 
Behältern aufnehmen und der Rückgewinnung oder der Entsorgung gemäß Punkt 13 
zuführen. 

 
6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 
 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung  
 
7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung  
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Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. 
Längeren oder wiederholten Kontakt mit der Haut vermeiden. 
Staubbildungen, die sich nicht vermeiden lassen, sind regelmäßig aufzunehmen. 
Behälter dicht geschlossen halten. 
Für gute Belüftung/Absaugung am Lager- und Arbeitsplatz sorgen. 
Längeren oder wiederholten Kontakt mit der Haut vermeiden. 
Staubbildung vermeiden. 
Beim Auflösen stets Wasser vorlegen und Produkt hineinrühren. 
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: 
Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. 
Bei pulverförmigen organischen Substanzen ist generell mit der Gefahr von 
Staubexplosionen zu rechnen. 
 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. 
Anforderung an Lagerräume und Behälter: 
Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung wassergefährdender Stoffe 
beachten Behälter dicht geschlossen und trocken halten 
Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich. 
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: 
Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schützen. 
Produkt ist hygroskopisch. 
Trocken lagern. 
Behälter dicht geschlossen halten. 
Lagerklasse: 
13 Nicht brennbare Feststoffe (TRGS 510, Lagerung von Gefahrstoffen in 
ortsbeweglichen Behältern) 
 

7.3 Spezifische Endanwendungen  
Bestimmte Verwendung(en)    Keine Daten verfügbar 

  
ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen 
  
8.1 Zu überwachende Parameter 

AGW: Allgemeiner Staubgrenzwert: 10 mg/m³ (E - einatembare Fraktion), 
1,25 mg/m³ (A -alveolengängige Fraktion). 

PNEC-Werte Es wurde kein PNEC-Wert ermittelt. 
Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen 
 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 
Bei Staubbildung Absaugung erforderlich. 
Technische Schutzmaßnahmen: 
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. 
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
Staub nicht einatmen. Staubbildung vermeiden. 
Dämpfe, Sprühnebel und Aerosole nicht einatmen. 
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Persönliche Schutzausrüstung  
Atemschutz: Bei unzureichender Belüftung/Absaugung Atemschutz erforderlich. 
Empfohlenes Filtergerät für kurzzeitigen Einsatz: 
Filter P3 
Tragezeitbegrenzung und Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten beachten 
(DGUV Regel 112-190). 
Handschutz: 
Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN 374) 
Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den 
Stoff / die Zubereitung sein. 
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial für das 
Produkt / die Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden. 
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, 
Permeationsraten und der Degradation. 
Handschuhmaterial: 
Butylkautschuk 
Naturkautschuk (Latex) 
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch 
von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller 
unterschiedlich. 
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials: 
Bei ersten Zeichen von Abnutzungserscheinungen sollten die Schutzhandschuhe 
ersetzt werden. 
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und 
einzuhalten. 
Nicht geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materialen: Handschuhe aus Leder. 
Augen-/Gesichtsschutz: Dichtschließende Schutzbrille 
Körperschutz: 
Standard-Arbeitsschutzkleidung. Chemikalienbeständige Sicherheitsschuhe oder -
stiefel. Wenn Hautkontakt auftreten kann, für diesen Stoff undurchlässige 
Schutzkleidung tragen. 
Standard-Arbeitsschutzkleidung. 

 
ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
 
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatszustand    fest 
Farbe:      farblos 
Geruch:     geruchlos 
Geruchsschwelle:    nicht bestimmt 
pH-Wert:     Keine Daten verfügbar 
Schmelzpunkt/Schmelzbereich:  176 °C 
Siedepunkt/Siedebereich:   1.900 °C 
Flammpunkt:     Keine Daten verfügbar 
Entzündlichkeit (fest, gasförmig):  Der Stoff ist nicht entzündlich 
Zündtemperatur:    Keine Daten verfügbar 
Zersetzungstemperatur:   Keine Daten verfügbar 
Selbstentzündlichkeit:   Das Produkt ist nicht selbstentzündlich. 
Explosionsgrenzen: 
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Untere:    Keine Daten verfügbar 
Obere:     Keine Daten verfügbar 

Dampfdruck:     Keine Daten verfügbar 
Dichte:      1,85 g/cm³ 
Relative Dichte    Keine Daten verfügbar 
Schüttdichte:      1.000 kg/m³ 
Dampfdichte     Keine Daten verfügbar 
Verdampfungsgeschwindigkeit  Keine Daten verfügbar 
Partikeleigenschaften    Siehe Abschnitt 3. 
Löslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser: 830 g/l 
Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Keine Daten verfügbar 
Viskosität: 

Viskosität, dynamisch   Keine Daten verfügbar 
Viskosität, kinematisch   Keine Daten verfügbar 

 
Kinematisch:     Keine Daten verfügbar 
Lösemittelgehalt: 
Organische Lösemittel:   0,0 % 
VOC (EU)      0,00 % 
Festkörpergehalt:    0,0 % 

9.2 Sonstige Angaben  
Aussehen: 
Form:      Kristallines Pulver 
Wichtige Angaben zum Gesundheits- und 
Umweltschutz sowie zur Sicherheit 
Zündtemperatur:    Nicht bestimmt 
Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht 

explosionsgefährlich. 
Bei organischen Feststoffen sind generell 
Staubexplosionen möglich. 

Molekulargewicht:    147,02 g/mol 
Verdampfungsgeschwindigkeit:  Nicht anwendbar 
 

 
ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität  
 
10.1 Reaktivität  

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 

10.2 Chemische Stabilität  
Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Kristallwasserverlust beim 
Erhitzen. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen  
Gefährliche Reaktion:  Eine gefährliche Polymerisation findet 

nicht statt.  
 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 
Zu vermeidende Bedingungen:  Keine Daten verfügbar 
 

10.5 Unverträgliche Materialien 
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Zu vermeidende Stoffe:   Alkalien (Laugen) 
Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln 
Carbonatlösungen. 

 
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Gefährliche Zersetzungsprodukte  Bei Brand: siehe Abschnitt 5. 
 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
 
11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 Akute Toxizität: 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
  
 Ätz-/Reizwirkung auf der Haut 
 Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Leicht reizend, aber kein Reizstoff gemäß den EU-Richtlinien 
  

Schwere Augenschädigung/-reizung 
 Verursacht schwere Augenreizung. 
  

Sensibilisierung der Atemwege/Haut  
Sensibilisierung durch Hautkontakt  
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.  
 
Sensibilisierung durch Einatmen  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 
Keimzell-Mutagenität  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 
Karzinogenität  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 
Reproduktionstoxizität  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 
Aspirationstoxizität  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 
Der Stoff ist nicht enthalten. 
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
 
12.1 Toxizität 

Produkt: 
Toxizität gegenüber Fischen:   Keine weiteren relevanten Informationen 

verfügbar. 
 
Toxizität bei Mikroorganismen  Keine weiteren relevanten Informationen 

verfügbar..  
 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit  
Produkt: 
Biologische Abbaubarkeit:  Als anorganisches Produkt biologisch 

nicht abbaubar. 
 
Physikalisch-chemische Beseitigung: Als anorganisches Produkt biologisch 

nicht abbaubar. 
 
12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Produkt: 
Bioakkumulation:  Keine Bioakkumulation 
 

12.4 Mobilität im Boden 
 Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Produkt: 
Bewertung:  Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine 

Komponenten in Konzentrationen von 0,1 
% oder höher, die entweder als persistent, 
bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder 
sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 
(vPvB) eingestuft sind. 

 
12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Produkt: 
Bewertung:  Das Produkt enthält keine Stoffe mit 

endokrinschädlichen Eigenschaften. 
 
12.7 Andere schädliche Wirkungen 

Produkt: 
Sonstige ökologische Hinweise:   Wassergefährdungsklasse 1 schwach 

wassergefährdend 
 
 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung  
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung  
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Der nachstehende Hinweis bezieht sich auf das Produkt, das so belassen wurde und 
nicht auf weiterverarbeitete Produkte. Bei der Mischung mit anderen Produkten 
können andere Entsorgungswege erforderlich sein; im Zweifelsfall den Lieferanten 
des Produktes oder die lokale Behörde zu Rate ziehen. 
 
Produkt:  Muß unter Beachtung der 

Sonderabfallvorschriften nach 
Vorbehandlung einer hierfür zugelassenen 
Sonderabfalldeponie zugeführt werden. 
Darf nicht zusammen mit Hausmüll 
entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation 
gelangen lassen 
 

Abfallschlüsselnummer:  Die Abfallschlüsselnummern sind seit 
dem 1.1.1999 nicht nur Produkt- sondern 
im wesentlichen anwendungsbezogen. Die 
für die Anwendung gültige 
Abfallschlüsselnummer kann dem 
Europäischen Abfallkatalog entnommen 
werden. 

 
Ungereinigte Verpackungen:  Entsorgung gemäß den behördlichen 

Vorschriften. 
 
 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
 

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer 
ADR: Kein Gefahrgut  
RID: Kein Gefahrgut  
IMDG-Code: Kein Gefahrgut  
IATA-DGR: Kein Gefahrgut 
 

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 
ADR: Kein Gefahrgut  
RID: Kein Gefahrgut  
IMDG-Code: Kein Gefahrgut  
IATA-DGR: Kein Gefahrgut 
 

14.3 Transportgefahrenklassen 
ADR: Kein Gefahrgut  
RID: Kein Gefahrgut  
IMDG-Code: Kein Gefahrgut  
IATA-DGR: Kein Gefahrgut 
 

14.4 Verpackungsgruppe 
ADR: Kein Gefahrgut  
RID: Kein Gefahrgut  
IMDG-Code: Kein Gefahrgut  
IATA-DGR: Kein Gefahrgut 
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14.5 Umweltgefahren 

ADR: Nicht anwendbar 
RID: Nicht anwendbar  
IMDG-Code: Nicht anwendbar  
IATA-DGR: Nicht anwendbar 

 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Die hierin bereitgestellte(n) Transporteinstufung(en) ist/sind nur zu informativen 
Zwecken gedacht und basieren lediglich auf den Eigenschaften des unverpackten 
Materials gemäß Beschreibung in diesem Sicherheitsdatenblatt. Transporteinstufungen 
können mit dem Transportmittel, der Verpackungsgröße und Abweichungen in 
regionalen oder Länderbestimmungen variieren. 
 

14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 
Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.  
Die Gefahrgutbeschreibung (falls oben angegeben) gibt evtl. nicht die Packungsgröße, 
Menge, den Endverbraucher oder die regionsspezifischen Ausnahmen wieder, die 
angewandt werden können. Für eine versandspezifische Beschreibung sollten die 
Versandpapiere hinzugezogen werden. 
 
 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
 
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch  

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
Der Stoff ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet. 
Gefahrenpiktogramme 
 
 
 
 
 
 
GHS07 
Signalwort Achtung 
Gefahrenhinweise 
H319    Verursacht schwere Augenreizung. 
Sicherheitshinweise 
P264    Nach Gebrauch gründlich waschen. 
P280    Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. 
P305+P351+P338  BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang 

behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene 
Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 

P337+P313  Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat 
einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Richtlinie 2012/18/EU 
Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I Der Stoff ist nicht 
enthalten. 
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Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe in Elektro-und Elektronikgeräten – Anhang II 
Der Stoff ist nicht enthalten. 
VERORDNUNG (EU) 2019/1148 
Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe 
Der Stoff ist nicht enthalten. 
Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften für die 
Überwachung des Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der 
Gemeinschaft und Drittländern 
Der Stoff ist nicht enthalten. 
Nationale Vorschriften: 
Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung: 
Beschäftigungsbeschränkungen für Kinder und Jugendliche nach Richtlinie 94/33/EG 
und den entsprechenden nationalen Vorschriften beachten. 
Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Listeneinstufung): schwach wassergefährdend. 
 
Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen 
Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemäß REACH, Artikel 57  
Der Stoff ist nicht enthalten. 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt. 
 
 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen 
jedoch keine Zusicherung 
von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 
 
 
 

Volltext anderer Abkürzungen  
ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung 
gefährlicher Güter auf Binnenwasserstrassen; ADR - Übereinkommen über die 
internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße; AIIC - Australisches 
Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Amerikanische Gesellschaft für 
Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR 
- Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen 
Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - 
Europäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen 
Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - 
Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene 
und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x % 
Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute 
Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale 
Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung 
von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - 
Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-
Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; 
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IMDG - Code – Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- über 
Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale 
Organisation für Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen 
Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % einer Versuchspopulation; LD50 
- Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL 
- Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch 
Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine 
(schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) 
Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - 
Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und 
Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - Persistente, bioakkumulierbare und 
toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhandenen 
Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-
Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen 
Parliaments und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und 
Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beförderung 
gefährlicher Güter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende 
Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders 
besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen 
chemischen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; 
TRGS - Technischen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger 
Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar 
 
 
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen 
unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen 
Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem 
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und 
Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit 
das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien 
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, 
können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht 
ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen 
werden. Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde durch die Abteilung Umwelt, Gesundheit 
und Sicherheit von BDT (Environmental Health and Safety Department) erstellt.  
 
DE / DE 


